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13 MANÖVRIERSCHEINWERFER
AN KRAFTFAHRZEUGEN >3,5 T

Zulässigkeit • ein Scheinwerfer pro Seite zulässig

Bemerkung • genehmigt nach Rückfahrscheinwerfer Kriterien

Helligkeit • max. 300 cd 

Höhenvorgabe • Anbau nach Anbauschema

Abstandsvorgabe         Anbauvorgabe:
• Die Lichtfl ächen dürfen im Abstand von 10 m um das Fahrzeug herum - 

bei einer Beobachtungsposition von 1 m bis 3 m Höhe - nicht zu sehen sein.

• Lichtfarbe: weiß

Prüfrichtlinie ECE-R23

Prüfzeichenbeispiel

Weitere Informationen: ECE-R23, ECE-R48
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  Die abgebildeten Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu. 

LICHTTECHNISCHE EINRICHTUNGEN AN KRAFTFAHRZEUGEN >3,5 T UND DESSEN ANHÄNGER | 


